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Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/H 24 „Alter Postweg / Pots-
damer Straße“ 
 
Information über die Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der Be-
richtigung (beabsichtigte Berichtigung Nr. 1/2017 „Gemischte Baufläche Alter 
Postweg“) 
 

Planungsstand: Dezember 2017 
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Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

Nr.1/2017 „Gemischte Bauf läche Alter Postweg“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Art der Bodennutzung Wirksame 
Fassung Berichtigung 

Gewerbliche Baufläche 0,9 ha   -- ha 

Gemischte Baufläche   -- ha 0,9 ha 

Gesamt: 0,9 ha 0,9 ha 
BERICHTIGUNG 

LAGE IM STADTGEBIET 

WIRKSAME FASSUNG 

 

1/17 

Stadtbezirk: Heepen 

Bereich: südlich des Alten Postweges und 
westlich der Potsdamer Straße 

 
auslösender Bebauungsplan 

Nummer:  III/H/24 
Bezeichnung: Alter Postweg / Potsdamer Straße 
 

 

Erläuterung zur Berichtigung 1/2017 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet 
insgesamt als „Gewerbliche Baufläche“ dargestellt. Gegen-
über den an das Plangebiet angrenzenden Wohnbau- und 
Gemeinbedarfsflächen wird auf die Beachtung des Immissi-
onsschutzes hingewiesen.  
Auf den Flächen zweier ehemalig das Gebiet prägender 
gewerblichen Betriebe soll infolge des seit mehreren Jahren 
währenden Leerstandes bzw. fehlender Nachnutzungsper-
spektive und aufgrund eines entsprechenden Bedarfs nach 
Wohnraum im gesamten Stadtgebiet die Umsetzung selb-
ständiger Wohnnutzungen planungsrechtlich ermöglicht 
werden.  
Geplant sind drei Mehrfamilienhäuser am Alten Postweg 
und ein Gebäude für Wohnen und nicht wesentlich störende 
gewerbliche Zwecke an der Potsdamer Straße. Die zwi-
schen „Alter Postweg“ und geplanter Bebauung gelegene 
Bestandsbebauung, die sowohl durch Wohnnutzung als 
auch durch ein Hotel mit Gasthof geprägt ist, soll planungs-
rechtlich gesichert werden. Ziel der Bebauungsplan-
Neuaufstellung ist daher die Festsetzung eines Mischgebie-
tes. Damit ist der Bebauungsplan nicht aus dem wirksamen 
Flächennutzungsplan entwickelt.  
Ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes abweicht, kann gemäß § 13a (2) Nr. 2 
BauGB aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan 
geändert oder ergänzt ist. Von dieser Möglichkeit soll hier 
Gebrauch gemacht werden. Der Flächennutzungsplan soll 
im Wege der Berichtigung angepasst werden. Ziel der 
Anpassung ist die Darstellung einer „Gemischten Bauflä-
che“. Nach Norden erübrigt sich der Hinweis auf Beachtung 
des Immissionsschutzes durch die geplante Änderung der 
„Gewerblichen Baufläche“ in „Gemischte Baufläche“, nach 
Süden wird die Darstellung auf die Grenze zwischen ver-
bleibender „Gewerblicher Baufläche“ und geplanter „Ge-
mischten Baufläche“ verschoben.  

Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeinde-
gebiets wird nicht beeinträchtigt. Mit der Nachnutzung des 
brachgefallenen Betriebsstandortes findet eine städtebauli-
che Innenentwicklung gemäß § 1 Abs. 5 Satz 3 Baugesetz-
buch statt. Die südlich angrenzenden Gewerbebetriebe 
werden in ihrem Bestand und Entwicklungsspielraum nicht 
beeinträchtigt. 
 

LAGE IM STADTBEZIRK 
 

Flächenumfang 
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